
Leitfaden Onlinestartbuchantrag bzw. Starbuchummeldung ab dem 01.01.14 

 

Um den Onlinestartbuchantrag nutzen zu können, benötigen Sie, wie bereits für die 
Onlinemeldung sowie Onlinestartlizenz, ein Vereins-Benutzerkonto auf www.bvdk.de. 

1. Loggen Sie sich in Ihr Benutzerkonto ein und prüfen Sie zunächst unter dem Punkt 
„Mein Konto“, ob für Ihren Verein der entsprechende Landesverband korrekt 
hinterlegt wurde. Dieses Feld muss unbedingt korrekt hinterlegt sein, damit die 
Bestätigungsmail korrekt an Ihren Landesverband geht. 

2. Wählen Sie den Menüpunkt „Startbücher / -lizenzen / Onlinemeldung“. 
3. Jetzt befinden Sie sich in dem überarbeiteten, aber mit den bereits gewohnten 

Funktionen ausgestatteten Vereinsportal. 
4. Nachdem Sie die Daten des Sportlers/der Sportlerin erfasst und hinterlegt haben, 

können Sie das Startbuch beantragen. (Startbuchanträge müssen einzeln angelegt 
werden – die Möglichkeit, wie bei der Onlinemeldung und Onlinebeantragung der 
Startlizenz mehrere Personen auf einmal auszuwählen, besteht nicht.) 

5. Wenn Sie den Antrag abgeschickt haben, erhalten Sie eine Bestätigungsmail. Auch Ihr 
Landesverband erhält eine Mail und hat nun die Möglichkeit, (4 Wochen) 
Widerspruch gegen Ihren Antrag einzulegen. Die Starterlaubnis ist jedoch bereits 
mit dem Eingang des Antrags beim BVDK, vorbehaltlich des Widerspruchs Ihres 
Landesverbandes, gegeben! 

 

Weitere allgemeine Hinweise 

 Fotos können vom jeweiligen Verein vor Ort in das Startbuch eingeklebt werden. 

 Das Startbuch ist zukünftig nur in Verbindung mit einem gültigen Personaldokument 
gültig (hiervon ausgenommen sind Jugendliche, welche noch keine 
Personaldokumente besitzen). 

 Startbuchummeldungen müssen vom Neu-Verein beantragt werden! Der Altverein 
bestätigt den Austritt bzw. die Niederlegung des Startrechtes im Startbuch. Der Neu-
Verein stellt den Onlineantrag und schickt das Startbuch an die Geschäftsstelle des 
BVDK.  

Achtung: Bitte beachten Sie hierzu auch die geänderten Regeln für den Vereinswechsel 
(Wartefristen) §§ 14 ff. SportO. 

http://www.bvdk.de/

